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11- 5513 der Beilagen zu den Stel10graphlschen Protokollen 
.,.. . .. , ... "........... .. 

des Nationalrates XYll, Oe8ct~8ebUnitlperiode 

A NF RAG E 

der Abgeordneten DR. HAIDER, PROBST 

an den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

betreffend gesetzwidrige Nichteinberufung des Zivilluftfahrt­

beirates 

Gemäß § 143 Luftfahrtgesetz hat der Bundesminister für 

öffentliche Wirtschaft und Verkehr zu seiner Beratung in 

Angelegenhei ten der Zivilluftfahrt ein aus 12 stimmberech­

tigten Mitgliedern bestehendes Kollegium von Sachverständi­

gen, den Zivilluftfahrtbeirat, zu bestellen. Gemäß Abs. 2 

der zitierten Bestimmung sind bei der Bestellung dieser 

Sachverständigen das Kräfteverhältnis und die Vorschläge der 

im Nationalrat vertretenen Parteien zu berücksichtigen. 

§ 144 des Luftfahrtgese"tzes schreibt vor, daß der Zivil­

luftfahrtbeirat vom Vorsitzenden - also dem BUndesminister 

oder einem mit seiner Vertretung betrauten Beamten seines 

Ministeriums - mindestens einmal in jedem Kalendervierteljahr 

einzuberufen ist. 

Aufgrund des Ergebnisses der Nationalratswahl vom 23. Novem­

ber 1986 ist nunmehr auch ein von derFPÖ vorgeschlagener 

Sachverständiger in diesen Beirat zu bestellen. Obwohl die 

Nominierung dieses Sachverständigen bereits am 30. April 1987 

erfolgte, erhielt dieser hoch nie eine Einladung zu einer 

Si tzung des Beirates. Dies deshalb, da der Beirat offen­

sichtlich entgegenrder eindeutigen Bestimmung des Luftfahrt­

gesetzes, somit gesetzeswidrig seit der Nationalratswahl 1986 

noch zu keiner Sitzung einberufen wurde. 

Angesichts dieses Sachverhaltes richten die unterzeichneten 

Abgeordneten an den Herrn" Bundesminister für öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr die 
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A n fra g e 

1. Wann wurden die Parteien, denen das Vorschlagsrecht für 

die Bestellung der Sachverständigen des Zivilluftfahrtbei­

rates aufgrund des Ergebnisses der Nationalratswahl 1986 

zukommt, seitens Ihres Ressorts aufgefordert, Vorschläge 

zu erstatten? 

2. Wann wurden Ihnen diese Vorschläge unterbreitet? 

3. Wann hat die letzte Sitzung des Beirates stattgefunden? 

4. Warum wurde der Beirat en:tgegen der eindeutigen Bestimmung 

des § 144 Abs. 1 Luftfahrtgese~z seit der Nationalratswahl 

1986 nicht einberufen? 

5. Bis wann denken Sie, diesen gesetzwidrigen Zustand zu 

bereinigen? 
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